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(Belgisches Staatsblatt vom 4. Juli 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DER JUSTIZ UND MINISTERIUM DES INNERN


26. SEPTEMBER 1995 - Königlicher Erlass zur Ergänzung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen


ALBERT II., König der Belgier,


Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 3. Januar 1933 über die Herstellung und das Mitführen von Waffen und über den Handel mit Waffen und Munition, insbesondere des Artikels 3 Absatz 4, abgeändert durch das Gesetz vom 30. Januar 1991;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 19. Januar 1995 und 30. März 1995;

Aufgrund der am 12. Januar 1973 koordinierten Gesetze über den Staatsrat, insbesondere des Artikels 3  1, abgeändert durch die Gesetze vom 9. August 1980, 16. Juni 1989 und 4. Juli 1989;

Aufgrund der Dringlichkeit;

In der Erwägung, dass bestimmte Waffen, die nach altem Brauch bei zahlreichen folkloristischen Zügen mitgeführt werden, durch den Königlichen Erlass vom 19. Januar 1995 zur Abänderung und Ergänzung des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen  ungewollt den Verteidigungswaffen zugeordnet worden sind und demzufolge vor dem 1. Oktober 1995 auf den Namen einer natürlichen Person registriert werden müssen;

In der Erwägung, dass die Betroffenen zum Mitführen dieser Waffen bei den betreffenden Zügen zudem verpflichtet sind, einen Verteidigungswaffenschein zu beantragen und dazu Steuern oder Gebühren zu entrichten;

In der Erwägung, dass die meisten dieser Waffen folkloristischen Verbänden gehören, die sie ihren Mitgliedern lediglich für die Züge zur Verfügung stellen;

In der Erwägung, dass die vorgesehenen Verfahren auf diese Weise den Fortbestand einer alten weitverbreiteten Tradition, die keine echte Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt, beeinträchtigen können;

Auf Vorschlag Unseres Ministers der Justiz und Unseres Ministers des Innern


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - In Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 20. September 1991 über Sammlerwaffen, abgeändert durch die Königlichen Erlasse vom 19. Januar 1995 und 30. März 1995, wird eine Nummer 4 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt:

"4. die bei folkloristischen Zügen oder historischen Rekonstruktionen mitgeführt werden, sofern es sich um von der Laufmündung aus mit Schwarzpulver geladene einschüssige Schulter- oder Faustwaffen mit glattem Lauf und mit getrennter Steinschloss- oder Perkussionszündung handelt."


Art. 2 - Vorliegender Erlass tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt in Kraft.


Art. 3 - Unser Minister der Justiz und Unser Minister des Innern sind, jeder für seinen Bereich, mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.

Gegeben zu Brüssel, den 26. September 1995

ALBERT

Von Königs wegen:
   
Der Minister der Justiz
St. DE CLERCK

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE
